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[bookmark: _Toc34658019][bookmark: _Toc163810053]Allgemeines
Nach formaler Prüfung der eingegangenen Angebote erfolgt die fachlich-inhaltliche Prüfung hinsichtlich der Einhaltung der Ausschlusskriterien bzw. der Erfüllung der Mindestanforderungen. Diejenigen Bieter, deren angebotene Produkte laut schriftlichem Angebot die Mindestanforderungen erfüllen, werden zu einer Teststellung aufgefordert. Werden von mehreren Bietern identische Produkte angeboten, so behält sich IT.NRW vor, nur den preislich günstigsten Anbieter dieser Produkte zur Teststellung aufzufordern. Weitere Informationen bzgl. der Durchführung der Teststellung bitte ich dem Anschreiben zu entnehmen. Die Teststellung dient der Überprüfung der Einhaltung der Mindestanforderungen, der Ermittlung der Bewertungspunkte und der Messung des Energieverbrauchs.
Die geforderten Kriterien sind unterteilt in A- und B-Kriterien. Das Nichterfüllen von A-Kriterien führt zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren. Das Nichterfüllen von B-Kriterien bzw. das Erreichen von 0 Punkten bei B-Kriterien führt nicht zu einem Ausschluss von der weiteren Bewertung. Ein hoher Erfüllungsgrad der B-Kriterien erhöht jedoch den bei der Bewertung der Leistung erreichten Punktewert des Angebotes, der für die Zuschlagsentscheidung neben dem Preis ausschlaggebend ist.
Die Bewertung der subjektiven B – Kriterien wird durch IT.NRW Bedienstete mit mehrjähriger Erfahrung im Support von Client Hard- und Software vorgenommen. Jede Person bewertet einzeln das Gerät. Die bewertenden Personen vergeben dabei für das aus ihrer Sicht beste Gerät 100% und entsprechend des subjektiven Eindrucks der jeweils testenden Person werden die anderen Geräte mit prozentualen Abschlägen bewertet. 


[bookmark: _Toc34658020][bookmark: _Toc163810054]Teststellung
Es werden folgende Teststellungen angefordert:

	Los 1
	Los 2

	Variante A
	Variante B
	Variante A
	Variante B
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Die Gesamtleistungspunkte (L) je Los werden im Rahmen der Teststellung durch Vergabe von Leistungspunkten für objektive und subjektive Bewertungskriterien vergeben. In den nachfolgenden Tabellen sind die maximal erreichbaren Punkte aufgeführt.

Los 1: „Mini PC“
	Bewertungskriterium
	Bewertungspunkte maximal

	PCMark 10 Benchmark
	2500 Punkte

	Subjektive Bewertung des Gerätes aus Anwendersicht 
	1500 Punkte

	Subjektive Bewertung des Gerätes aus administrativer Sicht
	1500 Punkte

	Subjektive Bewertung der Verarbeitungsqualität
	1000 Punkte

	Insgesamt
	6500 Punkte



Los 2: „Tower PC“
	Bewertungskriterium
	Bewertungspunkte maximal

	PCMark 10 Benchmark
	2500 Punkte

	Subjektive Bewertung des Gerätes aus Anwendersicht 
	1500 Punkte

	 Subjektive Bewertung des Gerätes aus administrativer Sicht
	1500 Punkte

	 Subjektive Bewertung der Verarbeitungsqualität
	1000 Punkte

	insgesamt
	6500 Punkte
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[bookmark: _Toc163810057]Installation 
Für die Durchführung der Benchmarks werden alle Geräte wie folgt installiert und konfiguriert (alle Programme werden in deutscher Sprache installiert):

1. Installation eines aktuellen Windows 11 über einen, mit dem MediaCreationTool erstellten, USB Stick ohne Netzwerkverbindung ggf. mit Hilfe von „oobe\bypassnro“ bzw. „start ms-cxh:localonly“.
2. Sollten für die Installation der Testgeräte weitere Treiber, außer den im MS Windows 11 Image vorhandenen, benötigt werden, ist dies im Angebot kenntlich zu machen. In diesem Fall sind Treiber, in einem direkt verwendbaren Format, auf USB Stick beizulegen und eindeutig zu benennen.
3. Alle Datenschutzfragen werden mit „Nein“ bzw. der unteren Antwort bestätigt.
4. Installation von Office 2021
5. Netzwerkverbindung herstellen
6. Installation aller angebotenen Windows, Office und Treiber Updates via Windows Update (inkl. der erweiterten Einstellung: „Erhalten Sie Updates für andere Microsoft-Produkte, wenn Sie Windows aktualisieren.“
7. Office aktivieren
8. Installation von PCMark10
9. Alle Updates aus PCMark10 heraus installieren
10.  Installation von Burn-in Test 11 Pro 64bit


Die Systemleistung der angebotenen Geräte wird mittels PCMark 10 auf beiden geforderten Varianten ermittelt. Für die PCMark 10 Benchmarks werden die default Einstellungen im Szenario Applications genutzt. Dazu werden auf jedem Gerät 3 Durchgänge des Benchmarks laufen gelassen und daraus der Mittelwert gebildet.
Die Testsysteme treten innerhalb ihrer Konfigurationen gegeneinander an. Jedes Testsystem muss in o.g. PC Mark Szenario mindestens folgende Benchmarkpunkte erzielen um Wertungspunkte zu erhalten:

	Los 1 Variante A
	15500

	Los 1 Variante B
	17500

	Los 2 Variante A
	15500

	Los 2 Variante B
	17500



[bookmark: _Toc34658024]Das Testgerät mit dem höchsten Benchmarkwert innerhalb seiner Kategorie oberhalb der geforderten Mindestpunktzahl erhält die maximale Wertung in Höhe von 2500 Punkten, die anderen Geräte erhalten prozentuale Abschläge vom Maximalpunktwert. Im Anschluss wird aus den erreichten Wertungspunkten der Varianten A und B pro Los der Mittelwert gebildet.

[bookmark: _Toc163810058]Subjektive Bewertungstests
Die subjektiven Bewertungskriterien sind in drei Kategorien unterteilt.

1. Die Bewertung aus Anwendersicht berücksichtigt dabei u.a. die Bedienbarkeit, das Handling und die Benutzerfreundlichkeit.
1. Die Bewertung aus administrativer Sicht berücksichtigt u.a. die Zugänglichkeit von Elementen und Schnittstellen, das Öffnen des Gehäuses und den Komponentenaustausch.
1. Die Bewertung der Verarbeitungsqualität berücksichtigt u.a. die Wertigkeit verwendeter Materialien und deren Verbau und Anordnung.

Das in der jeweiligen Kategorie subjektiv beste Gerät bekommt die maximale Punktzahl, die anderen Geräte erhalten prozentuale Abschläge vom Maximalpunktwert.
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Es wird die Leistungsaufnahme aller Geräte ermittelt.
Zur Messung der Leistungsaufnahme wird das System in den Zuständen „Volllast“, „Leerlauf“ und „aus“ betrieben und anschließend über den angegebenen Zeitraum der Energieverbrauch gemessen.
Alle Messungen erfolgen erst nach einer halbstündigen Betriebszeit.
Zur Messung der Leistungsaufnahme wird folgende Umgebung benutzt:

· Windows 11 Professional / 64 Bit
· Energiesparplan „Ausbalanciert“ in Default-Einstellung, davon abweichend für die Option „Energie sparen / Deaktivierung nach“ der Wert „Nie“ für die Messung des Volllastbetriebs
· BIOS: Aktuellste Version mit default Einstellung

Mit Hilfe der Software PassMark BurnInTest Pro 64 Bit wird auf dem System der Volllast Betrieb simuliert.
Die Leistungsaufnahme während des jeweiligen Betriebszustands wird über einen Zeitraum von 10 Minuten gemessen. Bei der Berechnung der Energiekosten über 5 Jahre wird die folgende Annahme angewendet: 

· 5 Jahre mit jeweils 52 Wochen 
· jede Woche 5 Tage mit jeweils 1 Stunden Volllast, 7 Stunden Leerlauf, den Rest der Woche ausgeschaltet (Off-Mode, 128 h/ Woche)
· angenommener Strompreis € 0,50 netto / kWh
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Aufkleber / Beschriftung der Geräte: Die Geräte sind wie im Leistungskatalog genannt zu beschriften. Abweichungen von diesen Vorgaben werden mit einem Punktabzug in Höhe von 750 Punkten je betroffener Gerätevariante behandelt. 

Individuelles Datenblatt (Datenblattvorlage):
Es ist die beigefügte Datenblattvorlage zu verwenden. Je Variante wird ein Datenblatt benötigt! Alle Felder des Datenblattes sind eindeutig, mit den dort geforderten Angaben auszufüllen. Abweichungen von dieser Vorgabe (Datenblatt nicht vollständig ausgefüllt; Verweis auf Herstellerdatenblatt; fehlende Detailangaben) werden mit einem Punktabzug in Höhe von 750 Punkten je Gerätevariante behandelt. 
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Nach Abschluss der Teststellung wird die Kennzahl des Preis-Leistungs-Verhältnisses je Los ermittelt, d.h. es wird der Quotient aus Preis (gewichtet in €) / Leistung (Leistungspunkte)  errechnet. Das Angebot mit dem niedrigsten Quotienten – und somit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis – ist das wirtschaftlichste Angebot je Los. 

Sofern die gebildete Kennzahl für das Preis-Leistungsverhältnis (Z) verschiedener für den Zuschlag in Frage kommender Angebote absolut identisch ist, erhält das preisgünstigste dieser Angebote den Zuschlag.

Die entsprechende Formel stellt sich wie folgt dar: Z = P/L
Z = Kennzahl für Preis-Leistungsverhältnis
L = Gesamtsumme der Leistungspunkte
P = Preis in € wie in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt

Der Preis (P) ermittelt sich aus dem errechneten Wert der Leistungsaufnahme und den angebotenen, gewichteten Einzelpreisen je Los gemäß nachfolgendem Schema abzüglich Skontos:

Los 1
	Komponente
	Gewichtungsfaktor

	Variante A
	1

	Variante B
	1,5





Los 2
	Komponente
	Gewichtungsfaktor

	Variante A
	1

	Variante B
	1,5
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IT.NRW erwartet, dass die zur Teststellung bereitgestellten Geräte vom Auftragnehmer vor Lieferung auf Funktion und Einhaltung der Kriterien getestet wurden. 
Die Möglichkeit der Nachbesserung der Teststellung wird lediglich bei einem möglichen, hardwareseitigen Defekt der Teststellung eingeräumt. Sollte der Austausch einer defekten Hardwarekomponente das Problem nicht beheben, gilt das Kriterium als verletzt.
Alle zur Teststellungen angeforderten Geräte und Zubehör sind bis zu Beginn der Teststellung vollständig zu liefern. Nicht komplette oder fehlerhafte Lieferungen (Bsp.: fehlendes Gehäuse, Netzteil oder Festplatte) werden in der Teststellung nicht berücksichtigt und führen zum Ausschluss vom Verfahren. Nachlieferungen sind ausgeschlossen.
Sollten Geräte durch besonders negative Eigenschaften (z.B. besonders störende Geräusche durch ein fiependes Netzteil oder besonders laute Lüfter) auffallen, wird dies als Mangel gewertet und ggf. zur Nachbesserung durch Austausch des betroffenen Gerätes aufgefordert. Sollte der Mangel auch bei dem Austauschgerät auftreten, führt dies ebenfalls zum Ausschluss vom Verfahren.
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